


‚ähFertigung
STADT GAGGENAU
Recht und Planen, Abt. Stadtplanung
II610fBau

Schriftliche Festsetzungen

zur 8. Änderung des Bebauungsplanes

"Hinterm Graben/Oben im Feld/SchlotteräxtlLangwiesen“

im Stadtteil Ottenau der Großen Kreisstadt Gaggenau

(Stand: 29. Juni 2017)

Planungsrechtliche Festsetzungen
(i 9 BnuGB und BauNVO)

1‘

1.1

Art und Maß der baulichen Nutzung
(5 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 55 1—210 BauNVO)

Gewerbegebiet (G E)
(5 8 BauNi/O i.l/.m. 51 Abs. 5, Abs. 6 undAbs. 9 BauNVO)

im Gewerbegebiet sind Tankstellen, Einzelhandelsbetriebe, Vergnügungsstätten und
betriebsbezogenes Wohnen nicht zulässig.

Von dem Einzelhandelsausschluss ausgenommen sind Betriebe des produzierenden
Gewerbes bzw. Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, bei denen auf einer unter-
geordneten Fläche (d.h. weniger als 50%) des Betriebs Einzelhandel mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten — einschließlich branchentypischer zentrenrelevanter
Randsortimente auf max. 10 % der Verkaufsfläche —— zulässig ist.

Kioske bzw. Betriebe mit kioskidentischem/ ähnlichem Sortiment, insbesondere
Nahrungs-l Genussmittel, Papier! Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften sind gern.
5 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO bis zu einer Verkaufsfläche von 35 qm im gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zulässig.

in diesem Bebauungsplan sind als „zentrenrelevanter Einzelhandel“ festgesetzt:

Arzneimittel (nv); Babyausstattung; Bekleidung und Zubehör; (Schnitt-)Blurnen (nv);
Bücher; Computer und Zubehör; Büromaschinen; Drogeriewaren (nv); Elektroklein-
und —großgeräte; Foto, Video; Gardinen und Zubehör; Geschenkartikel; Glas, Porzel-
Ian, Keramik; Haus—, Heimtextilien, Stoffe (inkl. Bettwaren); Haushaltswaren/ Beste-
cke; Kunstgewerbe! Bilder; Künstierbedarf/ Bastelzubehör; Kurzwaren, Handarbeiü
ten, Wolle; Leder- und Kürschnerwaren; Nahrungs- und Genussmittel (nv); Optik!
Akustik; Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf (nv); Parfümerie; Reformwaren; Schall-
platten! CDs/ Video! DVDS; Schuhe; Spielwaren; Sportartikel und -bekleidung; Ta-
bakwaren; Telekommunikation; Uhren/ Schmuck; Unterhaltungselektronik und Zu-
behör; Waffen, Jagdbedarf; Zeitungen l Zeitschriften (nv); Zooartikel (Tiernahrung
und -zubehör).

In diesem Bebauungsplan sind als "nicht zentrenrelevanter Einzelhandel" festge-
setzt:

Antiquitäten; Bauelemente, Baustoffe, Holz; Beleuchtungskörper, Larnpen; Beschlä-
ge, Eisenwaren; Camping und Zubehör; Farben, Lacke, Tapeten; Fahrräder und Zube-
hör; motorisierte Fahrzeuge aller Art und Zubehör (inkl. Anhänger); Fliesen; Garten-
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1.2

3.1

3.2

bedarf, -geräte (inkl. Gartenhäuser); Installationsmaterial; Küchen (inkl. Einbaugerä-
te); Maschinen und Werkzeuge; Möbel (inkl. Matratzen, Büromöbel); Musikinstru-
mente und Zubehör; Nähmaschinen; Pflanzen und -gefäße; Rollläden, Markisen; 5a-
nitärbedarf; Sanitätsbedarf; Teppiche, Bodenbeläge; Zooartikel (lebende Tiere, Tier-
rnöbel).

Hinweis: Der Nachweis der Einhaltung der zulässigen (SchulI-) immissionsrichtwerte ist
auf Ebene des (buuordnungsrechtlichen) Genehmigungsveg‘uhrens in Farm einer
schulitechnischen Untersuchung zu erbringen.

Maß der baulichen Nutzung
(59Abs.1 Nr. 1 i.l/.m. 5 16-2119 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl sowie der Höhe
baulicher Anlagen de niert und ergibt sich aus dem Planeintrag irn zeichnerischen
Teil.

Die Höhe der baulichen Anlagen wird festgesetzt durch maximale Trauf—, First- und
Gebäudehöhen und wird durch einen oberen und unteren Bezugspunkt (Höhenlage)
ermittelt (siehe Planeintrag).

Die oberen Bezugspunkte bilden:
- bei der Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite Außenwand mit der Obersei—

te Dachhaut (geneigte Dächer)
- bei der Firsthöhe die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante (geneigte

Däche
- bei der Gebäudehöhe die Oberkante Attika (bei Flachdächern).

Den unteren Bezugspunkt zur Bemessung der maximalen Trauf—‚ First- und Gebäuu
dehöhen bildet die Fußbodenoberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses. Die
Definition der Höhenlage der baulichen Anlage ist zu beachten (s. Nr. 2).

Technische Aufbauten wie Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte, etc. sowie im Ver—
gleich zum Gesamtbaukörper untergeordnete Gebäudeteile dürfen bis zu 1,50 m
Höhe und max. 10 % der Dachfläche überschritten werden.

Höhenlage
(5 9 Abs.3 BuuGB)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird an der Fußbodenoberkante des Rohfuß-
bodens des Erdgeschosses gemessen. Die Höhenlage bezieht sich auf den nächstge-
legenen HöhenbezugsPunkt, welcher sich auf der Oberfläche der Verkehrsflächen
befindet (siehe Planeintrag).

Die absolute Höhe (NN) der einzelnen HöhenbezugSpunkte ist dem Anhang 1 zu die-
sen textlichen Festsetzungen zu entnehmen. Von dieser Höhe darf um maximal
0,30 rn nach oben abgewichen werden.

Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen
(i 9 Abs. 1 Nr. 2 BuuGB i.V.m. 55 22 BuuNVO)
Im Bebauungsplan ist die offene Bauweise festgesetzt {5 22 BuuNVO).

Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch den Planeintrag der Firstrichtungspfeile
festgelegt (siehe Planeintrag).
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4.

6.1

6.2

6.3

6.4

Überbaubare Grundstücksflächen
(5 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.rn. 5 23 BauNl/O)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen (5 23 Abs. 3
BauNVO) festgesetzt (siehe Planeintrag).

Nebenanlagen
(5 9 Abs. 1 Nr. 4 und BauGB i.V.m. 514 BauNVO)
Nebenanlagen im Sinne des 514 Abs. 1 BauNVO und Versorgungsanlagen im Sinne
des 5 14 Abs. 2 BauNVO sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücks äche zulässig (5 23 Abs. 5 BauNVO).
Hinweis: Zur Zulässigkeit von Werbeanlagen siehe 5 4 der örtlichen Bauvorschriften
zum vorliegenden Bebauungsplan.

Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten
(5 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB i.V.m. 512 BauNl/O)
Stellplätze sind auf der gesamten als Gewerbegebiet festgesetzten Fläche zulässig.
Garagen und Carports sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Grund—
stücks äche zulässig.

lrn zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind entlang der Rudolf-Harbig-Straße
sowie im Kreuzungsbereich der Rudolf-Harbig-Straße zum Pionienrveg Bereiche ohne
Ein- und Ausfahrt festgesetzt (s. Planeintrag).
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes dürfen vom Pionierweg aus
maximal zwei Ein- bzw. Ausfahrtsbereiche mit einer maximalen Breite von jeweils
15 m hergestellt werden.

Flächen für den Gemeinbedarf
(5 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Sportanlage“ sind Neben-
anlagen zulässig, die dem nördlich des Plangebietes vorhandenen Sportplatz und
dessen Nutzung dienen.

Führung von unterirdischen Versorgungsleitungen
{5 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Versorgungsleitungen sind für Nichtversorgungsgebäude im Gebiet des Bebauungs-
planes unterirdisch zu verlegen.

Private Grünflächen
(5 9Abs. 1 Nr. 15 i.V.rn. 5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die privaten Grünflächen sind von baulichen Anlagen, gemäß 5 29 BauGB freizuhal-
ten und zu bepflanzen. Zulässig sind auf den privaten Grünflächen:

- Abgrabungen an dem vorhandenen Erdwall im Westen des Plangebietes, die da-
zu dienen das Gelände dem Niveau der angrenzenden Rudolf-Harbig-Straße an»
zugleichen. Die Festsetzungen zur Höhenlage sind hierbei zu beachten. Die Flä-
che ist danach wieder und unter Verwendung der unten genannten Pflanzen
gärtnerisch anzulegen.

I die Errichtung von Einfriedungen, gemäß 5 5 der örtlichen Bauvorschriften zu
diesem Bebauungsplan

Auswahl der zu verwendenden Baum— und Straucharten:
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10.

10.1

10.2

11.

11.1

Bäume:

Spitzahorn (Acer Plantanoides)
Bergahorn (Acer pseudoplantanus)
Zerreiche (Quercus cerris)
Winterlinde (Tillia cordata)
Stieleiche (Quercus Robur)
Traubenkirsche (Prunus Padus)
Mehlbeere (Sorbus Aria)
Badische Eberesche (Sorbus Badensis)
Traubeneiche (Quercus Petraea)
Rosskastanie (Aesculus Hippocastanum)
Zitterpappel (Populus Tremula)
Elsbeere (Sorbus Torminalis)
Speierling (Sorbus Domestica)
Felsenbirne (Pyrus Pyraster)
Feldahorn (Acer Campestre)
Gemeine Esche (Fraxinus Excelsior)
Mispel (Mespilus Germanica)

Sträucher zur Unterpflanzung:

Hecken kirsche
Schneebeere
Gemeiner Schneeball
Hartriegel
Pfaffenhütchen
Schwarz- und Weißdorn
Holunder
Liguster
Beritze

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(5 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Ausgleichsfläche für Zauneidechsen

Die im östlichen Bereich des Bebauungsplanes (Grundstück mit der Flurstück Nr.
4190/5, Gemarkung Gaggenau) festgesetzte Ausgleichs äche für die Zauneidechsen
(CEF—Maßnahmenfläche) dient dem artenschutzrechtlichen Ausgleich des mit der
Entwicklung des Gewerbegebietes verbundenen Eingriffs (s. Nr. 11.2).

Insektenschonende Beleuchtung

Für Außenbeleuchtungen (Straßen-‚ Hof-‚ Garten-‚ Fassaden", Stellplatzbeleuchtung
usw.) sind ausschließlich insektenschonende Leuchtmittel (2.8. LED oder Natriumnie—
derdrucklampen) unter Verwendung von insektendichten, nur nach unten abstrah-
Iende Larnpengehäuse einzusetzen (Zielflächen— bzw. Planflächenstrahler).

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen
(5 9 Abs. 4 und 6 BauGB)

immissionsschutz (Lärmschutz)

Urn den Anforderungen des Schallschutzes gerecht zu werden, wurde zu dem Be-
bauungsplan eine schalltechnische Stellungnahme des Fachgutachters Heine + Jud,
Stuttgart, erstellt.
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11.2

11.3

Der konkrete Nachweis der Einhaltung der zulässigen (Schall—) lmmissionsrichtwerte
ist auf Ebene des (bauordnungsrechtlichen) Genehmigungsverfahrens in Form einer
schalltechnischen Untersuchung zu erbringen.

Die zentralen Erkenntnisse der Stellungnahme sind:

Tagsüber ist mit immissionen an der umliegenden Bebauung zu rechnen, die unter-
halb der zulässigen Immissionsrichtwerte liegen. Bei der Planung ist gegebenenfalls
darauf zu achten, dass Gebäude gegenüber Anlieferung und Verladetätigkeiten ab-
schirmend wirken. Lärmintensive Tätigkeiten im Freien, wie Anlieferungen und Ver-
ladeverkehr sollten im Süden des Geländes statt nden. Des Weiteren sollten im
Plangebiet nach Möglichkeit „Iärrnärmere“ Geräte eingesetzt werden (z.B. Elektro-
stapler anstelle Dieselstapler; schallgedämmte Abluftanlagen, etc.). Eine geräuschin-
tensive Produktion oder lautstarke Tätigkeiten sind (tagsüber) im Innern der Gebäu-
de möglich; Fenster, Türen und Tore sind gegebenenfalls geschlossen zu halten. Auf
eine ausreichende Schalldämmung der Außenbauteile ist zu achten. Technische Ein-
richtungen wie Lüfter oder Kälteaggregate können bei Neuplanungen von vornhe-
rein in deren Schallabstrahlung begrenzt werden.

Erfahrungsgemäß sind die ermittelten Pegel nicht ausreichend um Gewerbebetriebe
mit hohen Schallemissionen im Nachtzeitbereich zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr
(z.B.: Transport, Speditionsunternehmen, Bauhöfe, etc.) anzusiedeln.

Artenschutz

. Zauneidechse:

a) Herstellung der Ausgleichsmaßnahme:
Die Umsetzung des Zauneidechsenausgleichs wurde auf Basis des mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde abgestimmten "Maßnahmenkonzept Zauneidechse“
vom Juli 2015 des Büros Zieger-Machauer durchgeführt. Eine Freigabe der Bau-
fläche ist aus artenschutzrechtlicher Sicht erfolgt (siehe Abschlussbericht zur
Umsetzung des Maßnahmenkonzepts Zauneidechse).

b) Flächenp ege und Monitoring:
o Die neu angelegten Habitatstrukturen sind dauerhaft von Bewuchs freizuhal-

ten.
o Es ist ab August 2015 ein dreijähriges Monitoring durchzuführen, um die

Maßnahmeneffizienz zu ermitteln. Die Ergebnisse des Monitorings werden
ausgewertet und ggf. sind Korrektur- oder Ergänzungsmaßnahmen durchzu-
führen.

u Die Ausgleichs äche ist durch geeignete Sicherung vor Zutritt zu schützen.

- Brutvögel

Zur Einhaltung des Verbotes nach ä 44 Abs. 1 Nr.1 Bundesnaturschutzgesetz darf ei-
ne Fällung von Gehölzen nur innerhalb der gesetzlich erlaubten Fristen (1. Oktober
bis 28. Februar) durchgeführt werden.

Stadtwerke Gaggenau

. Oberirdische Versorgungsanlagen

Der Eigentümer hat, sofern keine entsprechenden Flächen im Straßenraum zur Ver-
fügung stehen, nach ä 126 Abs. 1 Baugesetzbuch das Anbringen von Haltevorrich-
tungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließ—
Iich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschil-
der für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden.
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Verteilerschränke sind, sofern sie nicht im öffentlichen Raum untergebracht werden
können, auf privaten Flächen zu dulden.

. Stromversorgung

Die Stadtwerke Gaggenau verweisen auf die besondere Situation in der Stromver-
sorgung in diesem Bereich. Dies sind 2.8. die Kostenbeteiligung der zukünftigen Bau-
herren an der im Jahr 2016 errichteten Transformatorenstation am Park 84 Ride-
Platz, oder die rechtzeitige Mitteilung des Stromleistungsbedarfes der zukünftigen
Bauherren an die Stadtwerke Gaggenau, damit der Anschluss an das Stromnetz der
Stadtwerke Gaggenau geplant werden kann. Eine Kontaktaufnahme im frühen Pla-
nungsstadium mit den Stadtwerken Gaggenau wird empfohlen.

Archäologische Denkmalpflege

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß 5 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) umge-
hend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Grä—
ber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten,
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde (Regierungspräsidiurn Karlsruhe, Abt.
Denkmalpflege, Moltkestr. 74, 76133 Karlsruhe) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (5 27 DSchG) wird hin—
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zu-
mindest mit kurzfristigen teerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufir-
men sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Baumpflanzungen

Bei Baumpflanzungen sind die Bestimmungen des Deutschen Vereins des Gas— und
Wasserfaches e.V. (DVGW-Regelwerkes, Technische Mitteilungen GW 125m vom
Februar 2013) einzuhalten.

Abfallbehälter

Abfallbehälter sind an den Abfuhrtagen am Rand des Pionierweges bereitzustellen
und am selben Tag nach Entleerung wieder abzuholen.

Geologie

- Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzli-
chen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann
bauwerksrelevant sein. Bei etwaigen gentechnischen Fragen im Zuge der weite-
ren Planung oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum
Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DlN EN 1997—2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro
empfohlen.

. Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden geo—
logischen Kartenwerk entnommen werden, eine Übersicht über die am Landes-
amt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Bohrdaten kann
der Homepage des LGRB (www.|grb—bw.de) entnommen werden.

Schutz des Grundwassers, Versickerung

Grundsätzlich gilt, dass Eingriffe in den Grundwasserhaushalt genehmigungspflich-
tig (Landratsamt Rastatt) sind. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet
Grundwasser angetroffen, so sind die Arbeiten, die zum Grundwasseraustritt geführt
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11.9

11.10

11.13.

11.12

Oberbürgermeister

haben, unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu
benachrichtigensWird im Zuge von Baumaßnahmen eine Grundwasserabsenkung
erforderlich, so ist hierfür ein wasserrechtlicher Antrag beim Landratsamt Rastatt zu
stellen. Ob und in welcher Art und Weise eine Grundwasserabsenkung und -
ableitung durchgeführt werden kann, wird im Zuge des Wasserrechtsverfahrens ent-
schieden und festgelegt.
Eine konzentrierte Versickerung von Niederschlagswasser kann zu Bauschäden füh-
ren. Bei umfangreichen Geländeveränderungen (Aufschüttungen, Abgrabungen)
können erdstatische Untersuchungen erforderlich sein.

Hochwasserschutz

Nach aktuellem Stand der Hochwassergefahrenkarten (Internetaufruf 4. April 2017)
befindet sich der Geltungsbereich sowohl außerhalb eines 100jährigen Hochwassers
(HQlOO), als auch außerhalb eines extremen Hochwassers (HQextrem).

Telekommunikation

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beige-
fügtem Plan ersichtlich sind. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.

Rein vorsorglich wird darauf aufmerksam gemacht, dass Änderungen an der beste—
henden Grundstücksversorgung ausschließlich unter dem Vorbehalt der technischen
Realisierbarkeit und unter Kostentragung des Auftraggebers oder Verursachers
durchgeführt werden. Dies gilt auch für zusätzliche Hausanschlüsse auf einem
Grundstück. Deshalb werden die Bauträger bzw. Bauherren gebeten sich rechtzeitig
an die Bauherrenhotline unter 0800 3301903 zu wenden.

Werbeanlagen an Bundesfernstraßen (Regierungspräsidium Karlsruhe)

Werbeanlagen müssen gemäß ä 9 Abs. 6 Bundesfernstraßengesetz grundsätzlich be-
antragt werden. Diese sind nur zulässig, sofern sie die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs auf der Bundesstraße nicht beeinträchtigen. Dies betrifft insbesondere beu
leuchtete Werbung.

Bodensch utz (ta nd ratsamt Rastatt)

Zu den Maßnahmen zum Schutz des Bodens werden folgende Hinweise gegeben:
- Mit Oberboden und Bodenaushub soll schonend umgegangen werden
- Zur Vermeidung von Bodenbelastungen soll der Baubetrieb organisiert werden
. Zur fachgerechten Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen soll ein Fachbüro

eingeschaltet werden
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Anhang 1 - Höhenlage der Höhenbezugspunkte (zu den schriftlichen Festsetzungen ä 2)

."°he.“bez‘fgsi’“"kt'3"mme' “ Höhe des Höhenbezugs-
Im zeichnerischen TEI' des Ben ..

punktes (uNN)
bauungsplanes

1 150,95
2 151,71

3 152,02

4 151,81

5 151,38
6 151,36
7 151,45
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